Wasserfreunde Spandau 04 e.V.

Geschiftsstelle und Clubhaus:
I_-_Ianns-Braun-StraBe - 14053 Berlin - Tel.: 030 / 304 68 66 - Fax: 030 / 30 09 91 12

Offnungszeiten der Geschaftsstelle: 14
Mo. bis Fr.: 08:00 - 18:00 Uhr Wasserfreunde
Spandau o4

Aufnahmea ntrag (Abteilung bitte ankreuzen)
Hauptverein [ ] Turnen / Schwimmerischer Mehrkampf [_]

Schwimmen / Wasserball

Ich beantrage hiermit die Aufnahme in den Verein Wasserfreunde Spandau 04 e. V. und erkenne
die Vereinssatzung (Auszug auf der Riickseite dieses Antrages) ausdriicklich an. Die Satzung ist
wahrend der Offnungszeiten der Geschaftsstelle jederzeit einsehbar.

Mitgliedsnummer (wird vom Verein vergeben): geb. am:
Name, Vorname:

StraBe: PLZ, Ort:

Telefon: Staatsangehdtigkeit:
eMail: Newsletter: []ja [ nein

Fiir den Hauptverein (Schwimmen / Wasserball) & Turnen / Schwimmerischer Mehrkampf
muss mit jedem Neumitglied unter 16 Jahren ein Vollmitglied (Elternteil) mit eintreten.
(Entféllt ab dem dritten Kind.)

Mitgliedsnummer (wird vom Verein vergeben): geb. am:

Name, Vorname:

StraBe: PLZ, Ort:

Telefon: Staatsangehdtigkeit:

eMail: Newsletter: [1ja [ nein
Aufnahmegebiihr Beitrag monatlich

Vollmitglieder 50,00 EUR 16,00 EUR

Kinder/ 14,00 EUR

Jugendliche/

Auszubildende entfallt bis 16 J. 14,00 EUR

ab 16 Jahren 40,00 EUR 14,00 EUR (nur mit Ausbildungsnachweis!)

Volimitglied + 1 Kind 50,00 EUR 28,00 EUR

Ehepaare, ges. 75,00 EUR 28,00 EUR

Ehepaare +

1 Kind 75,00 EUR 35,00 EUR

2. Kind entfallt bis 16 J. 7,00 EUR (gesamt 42,00 EUR)

3. Kind entfallt bis 16 J. 6,00 EUR (gesamt 48,00 EUR)

ab dem 4. Kind entfallt bis 16 J. 4,00 EUR (gesamt 52,00 EUR)

Berlin, den x
Unterschrift, bei Minderjdhrigen die Unterschrift des / der Erziehungsbe-
rechtigten/Inhabers der elterlichen Sorge.
Hinweis: Der Erziehungsberechtigte als Inhaber der elterlichen Sorge steht fiir die Entgeltverpflichtung ein.

www.spandau04.de

Einzugsermachtigung

Liebe Schwimmer, Wasserballer & Mehrkampfer,

It. Beschluss der Jahresversammlung vom 19. Februar 1993, werden nur noch Mitglieder in unsere
Abteilungen aufgenommen, die Ihr Einverstandnis zum Beitragseinzug per Lastschriftverfahren
geben.

Das Einverstandnis zum automatischen Abbuchen kann jederzeit bei uns widerrufen werden.
Unser Partner fiir dieses Verfahren ist die Berliner Volksbank, Filiale Spandau.

Bitte geben Sie diese Einzugsermachtigung zusammen mit dem Aufnahmeantrag ab.
Mit freundlichem GruB

Prasidium der Wasserfreunde Spandau 04 e. V.
Die Daten werden per EDV verarbeitet

Hiermit erlaube ich Thnen, meinen Mitgliedsbeitrag per Lastschriftverfahren bis auf Widerruf einzuziehen.

Name, Vorname:

Kreditinstitut:

Bankleitzahl: Kto.-Nr.:

Bitte ziehen Sie den Betrag |:| jahrlich, |:| quartalsweise, |:| monatlich im Voraus ein.

Berlin, den X

Unterschrift, bei Minderjéhrigen die Unterschrift des / der Erzie-
hungsberechtigten/Inhabers der elterlichen Sorge.
Hinweis: Der Erziehungsberechtigte als Inhaber der elterlichen Sorge steht fiir die Entgeltverpflichtung ein.

Wie sind Sie auf unseren Verein aufmerksam geworden?
|:| Medien |:| Freunde / Bekannte |:| Werbung

N, -\,
>;. I

|:| Kurs

o A
& >; .w WassOerfrehnde

~ Spandau o4

|:| Sonstiges



Wasserfreunde Spandau 04 e. V.
Hilfe
Sehr geehrte Damen und Herren,

die für die Aufnahme in den Verein benötigten Daten können Sie komfortabel am PC eintragen. Bitte drucken Sie das Dokument im Anschluss aus und senden es mit Ihrer Unterschrift versehen an uns zurück. Bitte beachten Sie, dass wir bei Personen über 18 Jahren grundsätzlich eine eigene Unterschrift benötigen.

Mit freundlichen Grüßen
Wasserfreunde Spandau 04 e. V.


Auszug aus der Satzung

der Wasserfreunde Spandau 04 e.V.

I. Name, Sitz, Geschaftsjahr

§1

1. Der Verein tragt den Namen "Wasserfreunde Spandau 04 e. V.".
2. Der Name bringt zum Ausdruck, daB der Verein aus dem Zusam-
menschluss der Mitglieder von Spandau 04 und Spandauer
Wasserfreunde gebildet wurde und die Tradition des am 12. Juni 1904
gegriindeten Schwimmclubs Spandau 04 und des am 26. Juni 1911
gegriindeten Schwimmvereins Spandauer Wasserfreunde e. V.
fortsetzt.

3. Die Vereinsfarben sind schwarz — rot.

§2

Der Verein hat seinen Sitz in Berlin. Er ist in das Vereinsregister Nr. 95
VR 5441 Nz beim Amtsgericht Berlin-Charlottenburg eingetragen.

§3

Das Geschéaftsjahr ist das Kalenderjahr.

II. Zweck, Gliederung, Aufgaben und Grundsatze

§4

1. Der Zweck des Vereins ist auf gemeinniitziger Grundlage die Pflege
und Ausiibung des Schwimmsports einschlieBlich Kunstschwimmen,
Wasserspringen und Wasserball sowie weiterer Sportarten nach Bedarf,
und zwar nach den jeweils festgelegten Wettkampf- und Spielregeln
sowie die Forderung des Naturschutzes und der Landschaftspflege.

2. Der Zweck wird verwirklicht durch die Férderung des Sports, insbe-
sondere des Schwimmsports und durch MaBnahmen zur Hege und
Pflege des Fischbestandes in Verbindung mit MaBnahmen zum Schutz,
zur Reinerhaltung sowie zur Erhaltung der Schénheit und Urspriing-
lichkeit von Gewéssern und Uferzonen.

3. Um die vorgenannten Ziele erreichen zu kénne, ist der Verein Mit-
glied des Berliner und Deutschen Schwimmverbandes, sowie Mitglied in
den jeweiligen Fachverbanden der betriebenen Sportarten und erkennt
deren Satzungen und Ordnungen an.

III. Mitgliedschaft Rechte und Pflichten

§8

Mitglied des Vereins kann jede natiirliche und juristische Person sein.
§9

Der Verein hat aktive, passive und férdernde Mitglieder sowie Ehren-
mitglieder.

1. Aktive Mitglieder sind Vollmitglieder, Kinder und Jugendliche.

a) Volimitglieder sind Mitglieder nach Vollendung des 16. Lebensjahres.
Sie sind berechtigt, an der Willensbildung im Verein durch Ausiibung
des Antrags-, Diskussions- und Stimmrecht bei Versammlungen
teilzunehmen (aktives Wahlrecht). Das passive Wahlrecht haben sie
erst nach Vollendung des 18. Lebensjahres und nach einer
Mitgliedschaft von mindestens einem Jahr. Uber Ausnahmen insoweit
entscheidet das Prasidium.

b) Jugendliche und Kinder sind alle Mitglieder bis zur Vollendung des
16. Lebensjahres. Sie sind in den Versammlungen nicht
stimmberechtigt und haben weder das aktive noch passive Wahlrecht.
¢) Die Anmeldung zur Aufnahme in den Verein hat mit schriftlichem
Antrag auf einem vorgedruckten Formular unter Anerkennung der
Vereinssatzung zu erfolgen. Die Aufnahme wird durch Aushandigung
der Mitgliedskarte bestdtigt.

Uber Aufnahmen entscheidet das Prasidium. Bei Personen, die das 18.
Lebensjahr noch nicht vollendet haben, muB auf dem Anmeldeformular
zur Aufnahme die schriftliche Zustimmung der Inhaber der elterlichen

Sorge (bei gemeinsamen Sorgerecht durch Unterschrift beider Eltern)
beigebracht werden.

5. Das aktive Wahlrecht kann nur personlich ausgelbt werden.

§10

1. Die Mitglieder sind berechtigt, im Rahmen des Vereinszweckes an
den Veranstaltungen des Vereins teilzunehmen.

2. Alle Mitglieder sind verpflichtet, sich entsprechend der Satzung und
den weiteren Ordnungen des Vereins zu verhalten. Die Mitglieder sind
zu gegenseitiger Riicksichtnahme und Kameradschaft verpflichtet.

3. Die Mitglieder sind zur Entrichtung von Beitrdgen verpflichtet.

IV. Beendigung der Mitgliedschaft

§11

Die Mitgliedschaft endet durch Tod oder - bei juristischen Personen —
durch Auflésung, Austritt, Ausschluss.

8§12

1. Der freiwillige Austritt aus dem Verein kann nur
zum 31.12. des jeweiligen Kalenderjahres erfolgen,
wobei die Kiindigung der Mitgliedschaft bis spates-
tens zum 30.09. des Jahres schriftlich, persénlich
oder per Einschreiben mit Riickschein bei der Ge-
schaftsstelle des Vereins eingegangen sein muss.

Bei dem freiwilligen Austritt von Mitgliedern,

die noch nicht das 18. Lebensjahr vollendet haben,
bedarf es der schriftlichen Kiindigung der Inhaber der

elterlichen Sorge.

2. Wer sich durch sein Verhalten mit den Interessen des Vereins in
Widerspruch setzt oder den Verein in seinem Ansehen durch
ungebiihrendes Benehmen schadigt, kann auf Antrag nach vorheriger
Anhorung durch Beschluss des geschaftsfiihrenden Prasidiums ohne
Einhaltung einer Frist aus dem Verein ausgeschlossen werden.

3. Wer mit seinen Beitrdgen lénger als sechs Monate im Riickstand ist,
verliert sein Stimmrecht und kann nach schriftlicher Mahnung auf
Beschluss des geschéftsfilhrenden Prasidiums ebenfalls ohne
Einhaltung einer Frist aus dem Verein ausgeschlossen werden.

4. Die Entscheidung ergeht schriftlich mit Griinden und ist dem Betrof-
fenen per Einschreiben mit Riickschein zuzusenden.

5. Gegen derartige Beschliisse steht dem Mitglied binnen einer Frist
von einem Monat nach Zugang der Entscheidung der Einspruch beim
Ehrenrat des Vereins zu. Der Bescheid gilt als zugegangen mit dem
dritten Tag nach der Aufgabe zur Post an die letzte dem Verein
bekannte Adresse des Betroffenen. Bis zur Entscheidung des Ehrenra-
tes ruhen die Rechte des Mitglieds.

6. Der Ausschluss aus einer Abteilung bleibt von der vorstehenden
Regelung unbertihrt.

§13

Jedes Mitglied ist verpflichtet, beim Austritt oder Ausschluss alle Abzei-
chen des Vereins abzulegen. Alle vereinseigenen Gegenstande und die
Mitgliedskarte sind abzugeben.

V. Mitgliedsbeitrige

§14

1.Der Verein erhebt von seinen Mitgliedern einen einmaligen Aufnah-
mebeitrag, laufende Beitrdge, Sonderbeitrage und Umlagen. Der
Vereinsaufnahmebeitrag und die laufenden Beitrége in einer
Mindesththe sowie die Vereinsumlagen werden durch die Mitgliederver-
sammlung festgesetzt, dariiber hinaus von den Abteilungen oder

Bereichen. Die Sonderbeitrége fiir die abteilungs- oder bereichsspezifi-
sche Nutzung von Teilen der dem Verein zur Verfligung stehenden
Flachen werden nach Abstimmung mit dem Abteilungsleiter vom ge-
schéftsfiihrenden Préasidium festgesetzt. Uber Beitragsfreistellungen
entscheidet das Prasidium. Gemeinkostenbeitrdge sind anteilig in

den Aufnahmegebiihren und Beitragen zur Deckung der Ausgaben und
MaBnahmen des Vereins enthalten.

2. Bei Aufnahme in den Verein ist die Aufnahmegebiihr sofort féllig.

3. Die an den Verein zu leistenden laufenden Beitrdge sind halbjahrlich
im Voraus bargeldlos zu entrichten. Flr Mitglieder, die den Verein
ermachtigen, den Beitrag durch Abbuchung von ihrem Konto
einzuziehen, wird monatlich im Voraus abgebucht.

4. Bei Beitragsriickstand erfolgt schriftliche Mahnung. Mit jeder schriftli-
chen Mahnung wird eine Mahngeblihr in Hohe eines Monatsbeitrages
fallig.

§15

Fiir Schaden, gleich welcher Art, die einem Vereinsmitglied aus der
Teilnahme an den Leibesiibungen oder durch Benutzung der tblichen
Vereinseinrichtungen entstanden sind und die nicht durch die
Sportunfallversicherung gedeckt sind, haftet der Verein nur, wenn
einem Organ, Mitglied oder einer sonstigen Person, fiir die der Verein
nach den Vorschriften des birgerlichen Rechts einzustehen hat, Vorsatz
oder grobe Fahrlassigkeit zur Last fallt.

gez. Hagen Stamm (Prasident)
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